
 

 
 
 
 

 

 

 

Newsletter Criminal Compliance: §§ 331 ff. StGB 

Eine Currywurst geht im-
mer – oder auch nicht?! 
 

Ende Januar kursierte in der Presse, dass 
die Staatsanwaltschaft Hannover Curry-
wurst-Einladungen von Polizeimitarbei-
tern untersuche (Niedersachsen: Staatsan-
waltschaft untersucht Currywurst-Einla-
dungen von Polizeimitarbeitern - DER 
SPIEGEL). Wegen Korruptionsverdachts 
werde jedenfalls gegen 17 Mitarbeiter der 
Zentralen Polizeidirektion ermittelt. Ihnen 
werde vorgeworfen, dass sie über zehn 
Monate bei regelmäßig stattgefundenen 
Fortbildungen Einladungen zu Currywurs-
tessen angenommen haben sollen. Brisant 
seien diese Currywurstessen, weil die 
Staatsanwaltschaft Hannover als mögli-
ches Motiv für die Currywurstessen nicht 
ausschließen könne, dass der Referent sich 

durch die Einladungen positive Bewertun-
gen erhofft habe. 

Die von der Staatsanwaltschaft Hannover 
geführten Ermittlungen zeigen erneut, 
dass zur Vermeidung strafrechtlicher Risi-
ken im Umgang mit Amtsträgern bzw. für 
den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichteten besondere Vorsicht geboten 
ist. 

Das ist für uns ausreichend Anlass, Ihnen 
die Risiken im Umgang mit Amtsträgern 
bzw. für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichteten im Rahmen einer Tour 
d’Horizon noch einmal darzustellen.  

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/niedersachsen-staatsanwaltschaft-untersucht-currywurst-einladungen-von-polizeimitarbeitern-a-6150101a-dadd-442f-a359-70357fd8fff9
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/niedersachsen-staatsanwaltschaft-untersucht-currywurst-einladungen-von-polizeimitarbeitern-a-6150101a-dadd-442f-a359-70357fd8fff9
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/niedersachsen-staatsanwaltschaft-untersucht-currywurst-einladungen-von-polizeimitarbeitern-a-6150101a-dadd-442f-a359-70357fd8fff9
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/niedersachsen-staatsanwaltschaft-untersucht-currywurst-einladungen-von-polizeimitarbeitern-a-6150101a-dadd-442f-a359-70357fd8fff9
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Gesetzliche Konzeption 
Die Lauterkeit des öffentlichen Dienstes 
und das Vertrauen der Allgemeinheit in 
diese Lauterkeit werden durch die §§ 331 
ff. StGB geschützt. 

Amtsträger bzw. für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichtete können 
sich auf „Nehmerseite“ wegen Vorteilsan-
nahme gem. § 331 StGB und Bestechlich-
keit gem. § 332 StGB strafbar machen. 

Auf „Geberseite“ können Personen sich 
spiegelbildlich wegen Vorteilsgewährung 
gem. § 333 StGB und Bestechung gem. 
§ 334 StGB strafbar machen. 

Amtsträger 
Der Anwendungsbereich der §§ 331 ff. 
StGB ist jedenfalls bei Interaktion mit 
Amtsträgern eröffnet. 

Zunächst sind sämtliche Personen Amts-
träger, die Beamte oder Richter sind (§ 11 
Abs. 1 Nr. 2 lit. a) StGB) oder in einem sons-
tigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhält-
nis stehen (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 lit. b) StGB). 

Amtsträger können aber auch Personen 
sein, die sonst dazu bestellt sind, bei einer 
Behörde oder bei einer sonstigen Stelle 
oder in deren Auftrag Aufgaben der öffent-
lichen Verwaltung unbeschadet der zur 
Aufgabenerfüllung gewählten Organisati-
onsform wahrzunehmen (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 
lit. c) StGB). Dies führt dazu, dass auch Mit-
arbeitende von privatrechtlich organisier-
ten Unternehmen – gerade im Bereich der 
Daseinsvorsorge – als Amtsträger i. S. d. 
§ 11 Abs. 1 Nr. 2 lit. c) StGB anzusehen sein 
können. Die dabei in den Blick zu nehmen-
den Fragen, ob privatrechtlich organi-
sierte Unternehmen als sonstige Stelle 
i. S. d. § 11 Abs. 1 Nr. 2 lit. c) StGB zu quali-
fizieren und Mitarbeitende entsprechen-
der Unternehmen zur Wahrnehmung von 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung be-
stellt sind, sind nicht trivial. Simple Krite-
rien, anhand derer eine dahingehende 
rechtssichere Feststellung möglich ist, 
können nicht aufgestellt werden. 

§ 11 Abs. 1 Nr. 2 lit. c) StGB hat zur Konse-
quenz, dass es auch jenseits „klassischer“ 
Behördenstrukturen zur Interaktion mit 
Amtsträgern kommen kann. 

Für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichtete 
Eine weitere Erweiterung erfährt der An-
wendungsbereich der §§ 331 ff. StGB 
dadurch, dass auch für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichtete i. S. d. § 11 
Abs. 1 Nr. 4 StGB von den einzelnen Tatbe-
ständen erfasst sind. 

Dies sind Personen, die bei einer Behörde 
oder bei einer sonstigen Stelle (§ 11 Abs. 1 
Nr. 4 lit. a) StGB) bzw. einem Verband, Zu-
sammenschluss, Betrieb oder Unterneh-
men, der/das für eine Behörde oder sons-
tige Stelle Aufgaben ausführen (§ 11 Abs. 1 
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Nr. 4 lit. b) StGB), beschäftigt oder für sie 
tätig sind und nach dem Verpflichtungsge-
setz auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten verpflichtet sind (z. B.: frei-
berufliche Planungsingenieure). 

Insbesondere der Aspekt der förmlichen 
Verpflichtung entzieht sich in der Regel 
der Kenntnis der Beteiligten, sodass insbe-
sondere bei Interaktion mit Personen im 
weiteren Behördenumfeld stets zu beden-
ken ist, dass es sich um für den öffentlichen 
Dienst besonders verpflichtete Personen 
handeln kann. 

Vorteil 
Amtsträgern und für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichteten ist es 
grundsätzlich verboten, Vorteile zu for-
dern, sich versprechen zu lassen oder an-
zunehmen. Spiegelbildlich dürfen Amts-
trägern bzw. für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteten auf „Geberseite“ 
keine Vorteile angeboten, versprochen 
oder gewährt werden. 

Der Vorteilsbegriff ist sehr weit: Ein Vor-
teil ist jede Leistung, welche den Amtsträ-
ger oder den für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteten – unabhängig 
vom tatsächlichen Wert (!) – materiell 
oder immateriell in seiner wirtschaftli-
chen, rechtlichen oder auch nur persönli-
chen Lage objektiv besserstellt und auf die 
er keinen rechtlich begründeten Anspruch 
hat. Unter Zugrundelegung dieser Defini-
tion stellt z. B. auch die Einladung zu einem 
Currywurstessen einen Vorteil i. S. d. 
§§ 331 ff. StGB dar. 

Unrechtsvereinbarung 

Kern der §§ 331 ff. StGB ist stets die Frage 
nach dem Vorliegen einer 

Unrechtsvereinbarung, worunter die in-
haltliche Verknüpfung von Dienstaus-
übung und Vorteilszuwendung im Sinne 
einer Übereinkunft zwischen dem Amts-
träger oder für den öffentlichen Dienst be-
sonders Verpflichteten und dem Vorteils-
geber zu verstehen ist. 

Der Bundesgerichtshof hat in der sog. 
EnBW-/Claassen-Entscheidung aus dem 
Jahr 2008 Kriterien zur Feststellung des 
Vorliegens einer Unrechtsvereinbarung 
aufgestellt. Zentrale Frage ist demnach, ob 
das Ziel der Vorteilszuwendung ist, auf die 
künftige Dienstausübung Einfluss zu neh-
men und/oder die vergangene Dienstaus-
übung zu honorieren. Für die Frage, ob der 
Vorteilsgeber ein solches Ziel verfolgt, sind 
alle Indizien des jeweiligen Einzelfalls in 
den Blick zu nehmen. 

Sobald jedoch eine Verknüpfung von 
Dienstausübung und Vorteilszuwendung 
nicht völlig ausgeschlossen erscheint, be-
steht das Risiko der Einleitung von Ermitt-
lungsverfahren. Bestes Beispiel hierfür ist 
das eingangs erwähnte Ermittlungsverfah-
ren der Staatsanwaltschaft Hannover: Hier 
reichte der Umstand aus, dass nicht ausge-
schlossen werden kann, dass der Referent 
sich durch die Einladungen zu den Curry-
wurstessen positive Bewertungen für 
seine Fortbildungsveranstaltungen er-
hoffte. 

Sozialadäquanz 
Das (ungeschriebene) Tatbestandsmerk-
mal der Sozialadäquanz kann gegen das 
Vorliegen einer Unrechtsvereinbarung 
sprechen. Als sozialadäquat können Vor-
teile angesehen werden, die der Höflich-
keit oder Gefälligkeit entsprechen und so-
wohl sozial üblich als auch unter 
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Gesichtspunkten des Rechtsgutschutzes 
allgemein gebilligt sind. 

Letztlich ist die Sozialadäquanz aber nur 
bedingt geeignet, die Tatbestandserfül-
lung einzuschränken. Dies liegt mitunter 
auch daran, dass die im Zusammenhang 
mit dem Tatbestandsmerkmal weit ver-
breiteten Annahmen schlichtweg falsch 
sind. 

Zunächst ist von einiger Relevanz, dass die 
Sozialadäquanz lediglich im Rahmen der 
Tatbestände der §§ 331 und 333 StGB ge-
gen das Vorliegen einer Unrechtsvereinba-
rung sprechen kann. Innerhalb der §§ 332 
und 334 StGB, sprich wenn pflichtwidrige 
Dienstausübung im Raum steht, ist auch 
bei denkbarer Bejahung der Sozialadä-
quanz vom Vorliegen einer Unrechtsver-
einbarung auszugehen. 

Zudem gibt es keine von der Rechtspre-
chung festgelegten Wertgrenzen, inner-
halb derer stets von sozialadäquaten Vor-
teilen ausgegangen werden kann. Das Ge-
genteil ist der Fall: Die Abgrenzung straf-
baren und straflosen Verhaltens hat losge-
löst von starren Wertgrenzen zu erfolgen. 
Auch Vorteile von geringem Wert können 
sich als nicht sozialadäquat erweisen. 

Dies offenbaren auch die – harmlos anklin-
genden – Einladungen zu Currywurs-
tessen. 

Risikomitigierende Maßnah-
men 
Auch wenn sich aus der Rechtsprechungs-
praxis keine klaren Leitplanken für eine 
unproblematische Interaktion mit Amts-
trägern bzw. für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteten herleiten lassen, 
lassen sich Strafbarkeitsrisiken durch 

geeignete Maßnahmen auf Tatbestands-
ebene bzw. Rechtfertigungsebene mitgie-
ren. 

Mit Blick auf die im Rahmen der Unrechts-
vereinbarung vorzunehmende Gesamt-
schau aller Indizien kann über den konkre-
ten Zuschnitt von (z. B.) Veranstaltungen 
unter Beteiligung von Amtsträgern 
und/oder für den öffentlichen Dienst be-
sonders Verpflichteten sowie die Kommu-
nikation mit teilnehmenden Personen das 
Risiko der Annahme einer Unrechtsverein-
barung erheblich reduziert werden. 

Solange keine pflichtwidrige Dienstaus-
übung im Rahmen der §§ 332 und 334 
StGB Gegenstand der Beurteilung ist, kann 
ein Strafbarkeitsrisiko auf Rechtferti-
gungsebene nahezu ausgeschlossen wer-
den. Denn die Erfüllung der Tatbestände 
der §§ 331 und 333 StGB ist gerechtfertigt, 
wenn die zuständige Behörde im Rahmen 
ihrer Befugnisse die Annahme eines Vor-
teils durch den Empfänger genehmigt hat.  

Beratung 
Die zum Anlass dieses Newsletters genom-
mene Presseberichterstattung zeigt in un-
mittelbarem Zusammenhang mit den vor-
stehenden Ausführungen eindrucksvoll 
auf, dass im Umgang mit Amtsträgern bzw. 
für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichteten Strafbarkeitsrisiken drohen. 

Gerne beraten und unterstützen wir Sie, 
wenn Sie z. B. eine Veranstaltung planen, 
zu der auch Amtsträger oder für den öf-
fentlichen Dienst besonders Verpflichtete 
eingeladen werden. Mit unserer professio-
nellen Erfahrung können wir insbeson-
dere die Umsetzung einer Vielzahl von 
Maßnahmen empfehlen, um Strafbarkeits-
risiken entsprechend zu reduzieren. 
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